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§ 564a UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Auch wer ohne Kenntnis des Schi,ers Güter an Bord bringt, ist nach § 564 zum Ersatz des daraus entstehenden

Schadens verp3ichtet. Der Schi,er ist befugt, solche Güter wieder ans Land zu setzen oder, wenn sie das Schi, oder

die übrige Ladung gefährden, nötigenfalls über Bord zu werfen. Hat der Schi,er die Güter an Bord behalten, so ist

dafür die höchste, am Abladungsort zur Abladungszeit für solche Reisen und Güter bedungene Fracht zu bezahlen.
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